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Erläuterungen zum Abwägungsbogen: 
(unverbindliche textliche Formulierung) 
 
Die Abwägungsbögen sind nach Lfd.-Nr. laut Liste der Beteiligung der Behörden, der Träger 
öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit, unterteilt nach Seiten, geordnet. 
Auf der linken Seite des Abwägungsbogens ist die jeweilige Stellungnahme dargestellt und 
auf der rechten Seite unter 'Erläuterungen zur Beschlussfassung:' werden die links 
aufgeführten Punkte abgewogen. 
Wird sich in der aktuellen Stellungnahme auf Stellungnahmen aus den vorangegangenen 
TÖB-Runden bezogen, so sind diese im Anschluss an die aktuelle Stellungnahme, mit dem 
entsprechenden Bearbeitungsvermerk, aufgeführt. Die aktuellste Stellungnahme wird immer 
zuerst behandelt, die Stellungnahmen aus der frühzeitigen TÖB-Runde stehen hinten an. 
 



B-Plan   "Wassersportzentrum"      (Stand 10.05.201 0)
IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld

Liste der  Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit

lfd Nr. Behörde, Träger öffentlicher Belange Stellung nahme
Datum

Bemerkung für Abgabe

1 Abwasserzweckverband Westliche Mulde 29.03.10 geringfügige Hinweise
2 Agentur für Arbeit Bitterfeld 09.03.10 keine Einwände oder Bedenken
3 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 13.04.10 geringfügige Hinweise
4 Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe 09.03.10 keine Einwände oder Bedenken
5 Bitterfelder Entsorgungs-GmbH 24.03.10 geringfügige Hinweise
6 Bundeseisenbahnvermögen 27.04.10 keine Einwände oder Bedenken
7 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,Telekommunikation, Post und 

Eisenbahnen
keine Stellungnahme abgegeben

8 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 26.05.08 nur frühzeitige Beteiligung,                      
keine Einwände oder Bedenken

9 BVVG  Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft GmbH keine Stellungnahme abgegeben
10 DB Services Immobilien GmbH 30.10.08 Stellungnahme aus 1. TÖB-Runde,          

keine Einwände oder Bedenken
11 Deutsche Post  Real Estate Germany GmbH keine Stellungnahme abgegeben
12 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 14.04.10 geringfügige Hinweise
13 Deutscher Wetterdienst - Verwaltungsstelle Leipzig 16.03.10 keine Einwände oder Bedenken
14 Eisenbahn-Bundesamt 15.03.10 keine Einwände oder Bedenken
15 envia M 13.04.10 geringfügige Hinweise
16 Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH 16.03.10 keine Einwände oder Bedenken
17 GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation 10.03.10 geringfügige Hinweise
18 Gemeinde Sandersdorf 06.04.10 keine Einwände oder Bedenken
19 Handwerkskammer Halle keine Stellungnahme abgegeben
20 Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau

Geschäftsstelle Bitterfeld
01.04.10 keine Einwände oder Bedenken

21 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co KG 30.04.10 keine Einwände oder Bedenken
22 Kirchliches Verwaltungsamt Wittenberg 13.08.08 nur frühzeitige Beteiligung,                      

keine Einwände oder Bedenken
23 Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bitterfeld 02.06.08 nur frühzeitige Beteiligung,                      

keine Einwände oder Bedenken
24 Landesamt f. Denkmalpflege und Archäologie

Sachsen-Anhalt
31.03.10 keine Einwände oder Bedenken

25 Landesamt für Geologie und Bergwesen 07.04.10 keine Einwände oder Bedenken
26 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 18.03.10 geringfügige Hinweise
27 Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Dezernat 54 Gewerbeaufsicht Ost
09.03.10 geringfügige Hinweise

28 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 17.03.10 keine Einwände oder Bedenken
29 Landesbetrieb Bau, NL Süd 09.03.10 keine Einwände oder Bedenken
30 Landesbetrieb Bau, NL Ost 23.03.10 keine Einwände oder Bedenken
31 Landesforstbetrieb Anhalt - Behörde ist nicht mehr zuständig
32 Landesverwaltungsamt, Hauptsitz Halle 07.04.10 geringfügige Hinweise
33 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   09.04.10 geringfügige Einwände oder Bedenken
34 LMBV Lausitzer u. Mitteldeutsche Bergbau-

Verwaltungsgesellschaft mbH
29.03.10 geringfügige Hinweise

35 MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft 29.03.10 geringfügige Hinweise
36 MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH 29.04.10 geringfügige Hinweise
37 Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost

Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld
13.04.10 keine Einwände oder Bedenken

38 Regionalverkehr Bitterfeld - Wolfen GmbH 12.03.10 geringfügige Hinweise
39 Regionale Planungsgemeinschaft

Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
30.03.10 geringfügige Hinweise

40 Stadt Bitterfeld-Wolfen - Träger der Planung, daher nicht beteiligt
41 Stadtwerke Wolfen GmbH 16.03.10 keine Einwände oder Bedenken
42 T-Systems Business Services GmbH

Außenstelle Bitterfeld
10.03.10 keine Einwände oder Bedenken

43 Vodafone D2 GmbH
Außenbüro Leipzig

05.08.08 keine Einwände oder Bedenken

44 50Hertz Transmission GmbH                                                              
(ehemals  VATTENFALL EUROPE TRANSMISSION GmbH)

09.03.10 keine Einwände oder Bedenken

lfd Nr. Beteiligung der Öffentlichkeit Stellungnahme
Datum

Bemerkung für Abgabe

45 Wolfgang Würth
Bitterfeld - Wolfen / OT Reuden

16.07.08 geringfügige Einwände oder Bedenken

46 Lutz Belitz
Bitterfeld - Wolfen / OT Bitterfeld

13.11.08 geringfügige Einwände oder Bedenken

47 Dr. Egbert Flämig
Friedersdorf

12.11.08 geringfügige Einwände oder Bedenken

Bitterfeld-Wolfen, d. 10.05.2010
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Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB  (Bürgerbeteiligung)                
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB  (öffentliche Auslegung)          
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB  (Trägerbeteiligung)                                 x 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zur endgültigen Einleitgenehmigung wird die Stadt Bitterfeld-
Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB  (Bürgerbeteiligung)                
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB  (öffentliche Auslegung)          
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB  (Trägerbeteiligung)                                 x 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zum Kanalbaubeitrag wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den 
Erschließungsträger weiterleiten. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die Hinweise zur Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung sind in der Begründung 
2. Entwurf des Bebauungsplanes unter Punkt 4.7, Absatz 1 und 2 bereits eingearbeitet. 
Die gegebenen Hinweise zum Kanalbaubeitrag und zur Erschließung wird die Stadt 
Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB  (Bürgerbeteiligung)                
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB  (öffentliche Auslegung)          
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB  (Trägerbeteiligung)                                 x 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 
 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB  (Bürgerbeteiligung)                
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB  (öffentliche Auslegung)         
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB  (Trägerbeteiligung)                                 x 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zum Flurbereinigungsverfahren und zur Umstrukturierung 
nimmt die Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis und leitet sie an den Erschließungsträger 
weiter. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
Die Hinweise zum Schutz der südwestlich bzw. südöstlich liegenden Waldgebiete sind im 
2. Entwurf des Bebauungsplanes in den Textlichen Festsetzungen (Abschnitt 1. Art der 
baulichen Nutzung, Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Zeltplatz") und der 
Begründung (Punkt 4.3, Abschnitt Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Zeltplatz" 
sowie Abschnitt Gebiete mit vorhandenem Wald) wie folgt eingearbeitet: 
  - 'Die an die Grünflächen angrenzenden und in der Planzeichnung mit dem Planzeichen 
    "Umgrenzung von Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be- 
    pflanzungen" dargestellten Waldflächen sind nicht Bestandteil des Campingplatzes. Sie 
    sind in ihrer Art zu erhalten und vor Beschädigung bzw. Zerstörung zu schützen.' 
  - '... dargestellten Waldflächen werden durch den Campingplatz nicht berührt. Sie sind 
    entsprechend, z.B. durch Findlingsbarrieren, abzugrenzen.' 
  - 'Die vorhandenen Waldgebiete ... unterliegen keinen Veränderungen. Sie sind zu er- 
    halten und vor Beschädigungen zu schützen.' . 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zum Punkt 'Waldflächen': 

Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgte die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die gegebenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und an den Erschließungs-
träger weitergeleitet. Daraufhin wurden eine Ortsbegehung und ein anschließender 
Beratungstermin unter Hinzuziehung der Unteren Naturschutzbehörde vereinbart. 
Das Ergebnis der Ortsbegehung und die weitere Vorgehensweise wird auf Seite 5 dieses 
Abwägungsbogens unter dem Punkt 'Inanspruchnahme/Waldumwandlung:' dargelegt. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 

zum Punkt 'Inanspruchnahme/Waldumwandlung': 
In der Beratung nach der Ortsbegehung zwischen Vertretern des Amtes für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, der Unteren Naturschutzbehörde, des 
Auftraggebers und des Planers wurde die ökologische Wertigkeit der Waldgebiete 
hervorgehoben und die Folgen einer Waldumwandlung besprochen. Daher wurde die 
Nichtinanspruchnahme dieser Waldflächen für einen Campingplatz vereinbart. Dieses 
Ergebnis wurde im  2. Entwurf des Bebauungsplanes in den Textlichen Festsetzungen 
(Abschnitt 1. Art der baulichen Nutzung, Abschnitt 2. Maß der baulichen Nutzung 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Zeltplatz") und der Begründung (Punkt 4.3, 
Abschnitt Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Zeltplatz") eingearbeitet. 
Es wurden weiterhin, nach einer erneuten Ortsbegehung, die Grenzen zwischen Grün- 
und Waldflächen genau festgelegt. Die Waldflächen wurden in der Überarbeitung des  
2. Ent-wurfes des Bebauungsplanes in der Planzeichnung ordentlich vermaßt und somit 
genau definiert. 

zum Punkt 'Umweltbericht' (Punkt 2.1): 
Die Aussage steht gegen die im Vorfeld durchgeführte Zustandsanalyse. Der Abschnitt 
wird wie folgt ergänzt: "Dies wird vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Anhalt nicht bestätigt. Daher ist vor einer Veränderung dieser Waldgebiete eine 
genaue Untersuchung der Bäume vorzunehmen." 

zum Punkt 'Umweltbericht' (Punkt 3.1): 
Diese Formulierung ist mit der Festlegung, dass die Waldflächen nicht mehr dem 
Zeltplatz zugeordnet werden, hinfällig geworden. Sie wurde ersatzlos gestrichen. 

 
 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB  (Bürgerbeteiligung)                
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB  (öffentliche Auslegung)          
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB  (Trägerbeteiligung)                                 x 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen und der 
Begründung. 
 
 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB  (Bürgerbeteiligung)                
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB  (öffentliche Auslegung)          
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB  (Trägerbeteiligung)                                 x 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen und der 
Begründung. 
Die gegebenen Hinweise zur turnusmäßigen Müllentsorgung und zur Ausführung von 
Straßen und Wendeanlagen wurden zur Kenntnis genommen und sind bei der 
Erschließungsplanung zu berücksichtigen. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
 
 
- keine Stellungnahme abgegeben 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
Stellungnahmen die bis zum 16.04.2010 nicht eingegangen sind, können bei der 
Abwägung unberücksichtigt bleiben. 
Nichtabgegebene Stellungnahmen werden somit als Zustimmung ohne Bedenken oder 
Einwände gewertet. 
 
Die Bundesnetzagentur beteiligt sich nur bei Vorhaben, bei denen Neubauten höher 20m 
errichtet werden sollen. Das ist hier nicht der Fall. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme des Sachverhalts 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Stellungnahmen die bis zum 16.04.2010 nicht eingegangen sind, können bei der 
Abwägung unberücksichtigt bleiben. 
Zum Entwurf Januar 2010 wurde keine erneute Stellungnahme abgegeben. Somit behält 
die Stellungnahme vom 26.05.2008 aus der frühzeitigen Beteiligung ihre Gültigkeit. Aus 
dieser Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. Es sind hier auch 
keine Bedenken oder Einwände zu erwarten. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 
 
 
BVVG Bodenverwertungs-  und Verwaltungsgesellschaft GmbH 
 
 
- keine Stellungnahme abgegeben 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
Stellungnahmen die bis zum 16.04.2010 nicht eingegangen sind, können bei der 
Abwägung unberücksichtigt bleiben. 
Nichtabgegebene Stellungnahmen werden als Zustimmung ohne Bedenken oder 
Einwände gewertet. 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme des Sachverhalts 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Stellungnahmen die bis zum 16.04.2010 nicht eingegangen sind, können bei der 
Abwägung unberücksichtigt bleiben. 
Zum Entwurf Januar 2010 wurde keine erneute Stellungnahme abgegeben. Somit behält 
die Stellungnahme vom 30.10.2008 ihre Gültigkeit. Aus dieser Stellungnahme gehen 
keine Bedenken oder Einwände hervor. Es sind hier auch keine Bedenken oder Einwände 
zu erwarten. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 
 
 
Deutsche Post Real Estate Germany GmbH 
 
 
Nach mehrfachem telefonischen Adressabgleich wurde keine Stellungnahme 
abgegeben. 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
Stellungnahmen die bis zum 16.04.2010 nicht eingegangen sind, können bei der 
Abwägung unberücksichtigt bleiben. 
 
Nichtabgegebene Stellungnahmen werden als Zustimmung ohne Bedenken oder 
Einwände gewertet. Es sind in diesem Fall auch keine Bedenken oder Einwände zu 
erwarten. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme des Sachverhalts 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die geforderte Änderung der Begründung (Punkt '4.7 Ver- und Entsorgung', Absatz 10) 
wird so nicht übernommen, da sie schon teilweise berücksichtigt wurde: 
  "...  Beim weiterführenden Ausbau der Niemegker Straße ist das Kabel zu beachten. 
   Eine evtl. Umverlegung in den angedachten Gehweg ist zwischen Betreiber und 
   Erschließungsträger abzustimmen. Bei der inneren Erschließung sind die Kabeltrassen 
   vorwiegend im Gehwegbereich vorzusehen." 
Die Gestaltung der Straßen, insbesondere die Anordnung der Gehwege, wird nach 
verkehrstechnischen Gesichtspunkten (Verkehrsfluss, Anzahl der Straßenquerungen) 
festgelegt und kann sich daher nicht in erster Linie nach der Lage vorhandener Kabel 
richten. 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die Hinweise zur fernmeldetechnischen Erschließung werden in der Begründung (über-
arbeiteter 2. Entwurf des Bebauungsplanes) unter Punkt '4.7 Ver- und Entsorgung' durch 
die Ergänzung des Absatz 10 : 
  "Die fernmeldetechnische Erschließung ist zur Zeit bis zum vorhandenen Gebäude im 
   SO 07 gesichert. Das neu verlegte Kabel kommt von Norden und verläuft westlich der 
   Planstraße 1. Beim weiterführenden Ausbau der Niemegker Straße ist das Kabel zu be- 
   achten. Eine evtl. Umverlegung in den angedachten Gehweg ist zwischen Betreiber und 
   Erschließungsträger abzustimmen. Bei der inneren Erschließung sind die Kabeltrassen 
   vorwiegend im Gehwegbereich vorzusehen." 
berücksichtigt. 
Die gegebenen Hinweise zur laufender Planung eines Fernmeldekabels wird die Stadt 
Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zur Kabelverlegung und Trassenführung wird die Stadt 
Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zur Kabelverlegung, Trassenführung und Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zu vorhandenen Telekommunikationslinien, Kabelschutzan-
weisungen und Richtfunktrassen wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungs-
träger weiterleiten. 
 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zu Planungs- und Erschließungsständen sowie Verlegericht-
linien wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise zu der Vorgehensweise und den Kosten bei Änderungen an 
vorhandenen Anlagen wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zu Änderungen und regionalen Gasversorgungsunternehmen 
wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 
 
 
Handwerkskammer Halle 
 
 
- keine Stellungnahme abgegeben 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
Stellungnahmen die bis zum 16.04.2010 nicht eingegangen sind, können bei der 
Abwägung unberücksichtigt bleiben. 
 
Nichtabgegebene Stellungnahmen werden als Zustimmung ohne Bedenken oder 
Einwände gewertet. Es sind hier auch keine Bedenken oder Einwände zu erwarten. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme ohne Änderungen/ 
Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der Begründung und 
dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme ohne Änderungen/ 
Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der Begründung und 
dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
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Stadt: 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Stellungnahmen die bis zum 16.04.2010 nicht eingegangen sind, können bei der 
Abwägung unberücksichtigt bleiben. 
Zum Entwurf Januar 2010 wurde keine erneute Stellungnahme abgegeben. Somit behält 
die Stellungnahme vom 13.08.2008 aus der frühzeitigen Beteiligung ihre Gültigkeit. Aus 
dieser Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. Es sind hier auch 
keine Bedenken oder Einwände zu erwarten. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Stellungnahmen die bis zum 16.04.2010 nicht eingegangen sind, können bei der 
Abwägung unberücksichtigt bleiben. 
Zum Entwurf Januar 2010 wurde keine erneute Stellungnahme abgegeben. Somit behält 
die Stellungnahme vom 02.06.2008 aus der frühzeitigen Beteiligung ihre Gültigkeit. Aus 
dieser Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. Es sind hier auch 
keine Bedenken oder Einwände zu erwarten. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung und den Textlichen Festsetzungen. 
 
Die gegebenen Hinweise zur Versickerung des Regenwassers und zum Baugrund wird die 
Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. In die Begründung zum 
2. Entwurf des Bebauungsplanes werden folgende Formulierungen eingearbeitet: 
- Seite 5, Abschnitt '3.1 Geländebeschaffenheit, geologische u. hydrogeologische 
  Bedingungen': 
  "Genaue Aussagen zum Baugrund können erst nach Erarbeitung objektbezogener 
   Baugrundgutachten und Grundwasseruntersuchungen gemacht werden." 
- Seite 14/15, Abschnitt '4.7 Ver- und Entsorgung' 
  "... Dabei ist darauf zu achten, dass im Böschungsbereich keine konzentrierte Ver- 
   sickerung des Niederschlagswassers vorgenommen wird. Eine Durchfeuchtung kann 
   sich negativ auf die Stabilität der Böschung auswirken. 
   Eine entsprechende Erlaubnis zur Versickerung des Regenwassers ist beim Landkreis 
   Anhalt-Bitterfeld, als der zuständigen unteren Wasserbehörde, einzuholen." 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zu Bergbauberechtigungen, zu stillgelegter Bergbau/Altbergbau 
und zu Rechtsnachfolgern wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die Hinweise zu den Veröffentlichungen wurden zur Kenntnis genommen. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen und 
der Begründung. Der Umweltbericht wird aufgrund der gegebenen Hinweise überarbeitet. 
 
Die Hinweise zur Bodenfunktionsbewertung im Umweltbericht wurden zur Kenntnis ge-
nommen. Da die Größe der teil- und vollversiegelten Flächen gegenüber dem derzeitigen 
Zustand durch Entsiegelungsmaßnahmen deutlich verringert und die Nutzung sensibler 
wird, ist aus der Sicht des Bodenschutzes auf jeden Fall mit einer Verbesserung zu rech-
nen. Die entsprechenden Absätze zum Schutzgut 'Boden' (Abschnitt '2. Beschreibung und 
Bewertung der Umweltauswirkungen') wurden neu formuliert. Eine grundhafte Über-
arbeitung ist auf Grund der Größe des Plangebietes nicht zwingend notwendig. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise zur Betroffenheit des Bodens und zu bodenfunktionsbezogener 
Maßnahmen im Umweltbericht wurden zur Kenntnis genommen. Die entsprechenden 
Absätze wurden neu formuliert. 
Eine grundhafte Überarbeitung ist auf Grund der Größe des Plangebietes nicht zwingend 
notwendig. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz wird die Stadt 
Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise bezüglich der Grenzmarken wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an 
den Erschließungsträger weiterleiten. 
Die in der Anlage 'Übersicht Bestandsflächen' des Umweltberichtes fehlenden Angaben 
zur Kartengrundlage sowie zur Vervielfältigungsgenehmigung werden auf der Planunter-
lage ergänzt. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise bezüglich Sicherung, Beschädigung und Wiederherrichtung 
vorhandener Grenzeinrichtungen wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungs-
träger weiterleiten. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die auf der Planzeichnung nicht bzw. nicht vollständig erkennbaren Flurstücksnummern 
und Flurstücksgrenzen sowie die fehlenden Gemarkungsgrenzen und -bezeichnungen 
werden vervollständigt bzw. korrigiert. 
In der Begründung zum Bebauungsplan (Seite 4, Abschnitt '2.2 Geltungsbereich') wird 
bei der Aufzählung der Flurstücke, die das Plangebiet im Süden begrenzen, die 
Flurstücknummer 89 hinzugefügt. 
Die auf der Planzeichnung für die Übersichtskarte fehlenden Angaben zur Kartengrund-
lage sowie zur Vervielfältigungsgenehmigung werden ergänzt. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 
 
 
Landesforstbetrieb Anhalt 
 
 
 
- keine Stellungnahme abgegeben 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
Der Landesforstbetrieb Anhalt ist nach telefonischer Auskunft als Träger öffentlicher 
Belange nicht mehr zuständig für die Stellungnahmen. 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme des Sachverhalts ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             

 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zum Punkt  '1. Als obere Luftfahrtbehörde und Erlaubnisbehörde für den Großraum- und 
Schwerverkehr (Referat 307)' 

Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, 
der Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 

 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zum Punkt  '2. Als obere Abfallbehörde (Referat 401)' 

Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, 
der Begründung und dem Umweltbericht. 
Die aufgeführten Stellungnahmen wurden inhaltlich in die Planunterlagen eingearbeitet. 
Siehe hierzu die Seiten 6 und 9 dieses Abwägungsbogens. 
Die Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 

 

zu den Punkten '3. Als obere Immissionsschutzbehörde (Referat 402)', '4. Als obere 
Behörde für Wasserwirtschaft (Referat 404)' sowie '5. Als obere Behörde für Abwasser 
(Referat 405)'` 

Aus den Stellungnahmen gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellung-
nahmen ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen 
Festsetzungen, der Begründung und dem Umweltbericht. 

 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zum Punkt  '6. Als obere Naturschutzbehörde (Referat 407)' 

Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, 
der Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 

 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus den Stellungnahmen der oberen Luftfahrtbehörde und Erlaubnisbehörde für den 
Großraum- und Schwerverkehr, der oberen Abfallbehörde, der oberen Immissionsschutz-
behörde, der oberen Behörde für Wasserwirtschaft sowie der oberen Behörde für 
Abwasser gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahmen 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 
Die Stellungnahme der oberen Abfallbehörde vom 13.06.2008 wurde berücksichtigt und 
in die Planunterlagen eingearbeitet. Siehe hierzu Seiten 9 dieses Abwägungsbogens. Die 
geforderte Abstimmung mit der Bergbehörde LSA hat nicht stattgefunden. Die LMBV hat 
umfangreiches Material zu vergangenen Bergbautätigkeiten zur Verfügung gestellt. Die 
Ergebnisse der Abstimmung mit dem Umweltamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, 
Abteilung Altlasten/Bodenschutz, sind der Stellungnahme des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld (Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 33) zu entnehmen. 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde ist in der Stellungnahme des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 33) enthalten. 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus den Stellungnahmen der oberen Luftfahrtbehörde und Erlaubnisbehörde für den 
Großraum- und Schwerverkehr, der oberen Abfallbehörde sowie der oberen Immissions-
schutzbehörde gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahmen 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 
Die von der oberen Abfallbehörde geforderte Abstimmung mit der Bergbehörde LSA hat 
nicht stattgefunden. Die LMBV hat umfangreiches Material zu vergangenen Bergbau-
tätigkeiten zur Verfügung gestellt. 
Mit dem Umweltamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Abteilung Altlasten/Bodenschutz 
wurden Gespräche zur Bewertung der Bodenverschmutzungen durchgeführt. Die 
Ergebnisse der Abstimmung sind der Stellungnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
(Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 33) zu entnehmen. 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus den Stellungnahmen der oberen Behörde für Wasserwirtschaft, der oberen Behörde 
für Abwasser sowie der oberen Naturschutzbehörde gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahmen 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
 
Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde ist der Stellungnahme des Land-
kreises Anhalt-Bitterfeld (Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 33) zu entnehmen. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
zum Punkt  '1. Immissionsschutz': 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die Hinweise sind bereits in die Textlichen Festsetzungen und in die Begründung 
eingearbeitet (Siehe Seite 4 dieses Abwägungsbogens). 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 

zum Punkt  '2. Wasserrecht': 
1. Bauliche Anlagen am und im Gewässer 
Folgende Aspekte wurden nochmals auf ihre Notwendigkeit überprüft: 
- Inanspruchnahme von Flächen an Land und auf dem Wasser für Steganlagen 

Der Bedarf an Steganlagen ist für die derzeitige und weiter geplante touristische und 
wassersportliche Nutzung des Plangebietes vorhanden. Eine Einschränkung in diesem 
Bereich wirkt sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes aus. 

- Inanspruchnahme von Flächen im Böschungsbereich als Schiffsliege-/-reparaturplatz 
Die Errichtung eines Liege- und Reparaturplatzes für Fahrgastschiffe ist Teil des Kon-
zeptes zur Bewirtschaftung des Großen Goitzschesees. Die flächenmäßige Ausdehnung 
und Art der Nutzung ist in den Textlichen Festsetzungen und der Begründung 
ausführlich dargestellt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für alle baulichen 
Anlagen am und im Gewässer sind der Umfang und die Anforderungen an den Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen in Bezug auf den Erhalt der Umwelt und den 
Gewässerschutz zu prüfen. Im Genehmigungsverfahren (wasserrechtliche Genehmi-
gung/Wasserrecht) sind geeignete Maßnahmen festzulegen, mit deren Umsetzung das 
Schutzziel ausreichend gewürdigt wird. 

- Inanspruchnahme von Flächen im Böschungsbereich als Feuerwehrstell-/-wendeplatz 
Eine Feuerwehrwendemöglichkeit am Ende der Planstraße 2 war die Forderung vom 
Brand- und Katastrophenschutz aus vorangegangenen Stellungnahmen. Die gleich-
zeitige Verwendung als Stellfläche zur Sicherung der Löschwasserbereitstellung für das 
gesamte Plangebiet verdeutlicht die Notwendigkeit (den Nutzen). Diese Fläche wird 
versickerungsoffen befestigt und nur in Notfällen benötigt, wodurch die Beein-
trächtigungen für das Umfeld gering bleiben. 

- Festsetzungen zu Grundstückseinfriedungen 
Die Einfriedung von Objekten im Böschungsbereich bzw. Gewässerschonstreifen ist am 
Einzellfall zu prüfen. Die Steganlagen werden nur gegen unbefugten Zutritt gesichert. 

Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
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Bitterfeld-Wolfen  
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 

zum Punkt  '2. Wasserrecht': 
2. Abwasserbeseitigung und 3. Niederschlagswasserbeseitigung 

Die gegebenen Hinweise sind bereits in den Textlichen Festsetzungen (Abschnitt 6. 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft) bzw. der Begründung (Abschnitte 4.5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und 4.7 Ver- und 
Entsorgung) ausführlich dargelegt und werden von der Stadt Bitterfeld-Wolfen an den 
Erschließungsträger weitergeleitet. 

 
zu den Punkten  '3. Straßenverkehrsrecht', '4. Brand- und Katastrophenschutz', '5. 
Gesundheitswesen', '6. Naturschutz/Landschaftspflege' und '7. Denkmalschutz' sowie den 
Bereichen Raumordnung, Planungsrecht, Bauordnungsrecht, Abfallwirtschaft und 
Altlasten/Bodenschutz: 

Die gegebenen Hinweise sind bereits in den vorliegenden Planungsunterlagen 
ausführlich dargelegt und werden von der Stadt Bitterfeld-Wolfen an den 
Erschließungsträger weitergeleitet. 
In diesem Abwägungsbogen wird auf den Folgeseiten näher auf vorangegangene 
Stellungnahmen eingegangen, siehe dazu zu Straßenverkehrsrecht Seiten 6 und 14, zum 
Brand-/Katastrophenschutz die Seiten 5 und 12, zum Gesundheitswesen Seite 13, zu 
Naturschutz/Landschaftspflege die Seiten 5, 6, 13 und 14, zur Raumordnung Seite 14, 
Planungsrecht Seite 14 , Bauordnungsrecht Seite 12, zur Abfallwirtschaft/-recht Seite 
15 und zu Altlasten/Bodenschutz die Seiten 5, 7-9 sowie 11 und 12. 

 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, 
den Textlichen Festsetzungen, der Begründung und dem Umweltbericht. 
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IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 

Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die Stellungnahme zu 1. Immissionsschutz (auch vom 03.07.2008) wurde berücksichtigt 
und in die Planunterlagen eingearbeitet. Die bisher in den Textlichen Festsetzungen unter 
Abschnitt '2. Maß der baulichen Nutzung' enthaltenen Angaben zum Immissionsschutz 
wurden gestrichen und so in die Begründung unter gleichem Abschnitt eingefügt. Die 
Textlichen Festsetzungen wurden mit der zuständigen Behörde des LK ABI abgestimmt 
und für die Sondergebiete SO 01, SO 06 und SO 07 so festgelegt, dass schutzbedürftige 
Räume nicht an der Westseite von Gebäuden liegen dürfen oder die Fenster dieser Räume 
mind. der Schallschutzklasse III entsprechen müssen. 
 

Die Stellungnahme zu 2. Wasserrecht wurde berücksichtigt und in die Planunterlagen 
eingearbeitet. Die Aussagen zum überschwemmungsgefährdeten Gebiet wurden mit der 
zuständigen Behörde des LK ABI abgestimmt und so in die Textlichen Festsetzungen 
(Abschnitt 'Allgemeine Hinweise'), die Begründung (Abschnitt '3.1 Geländebeschaffen-
heit, geologische und hydrogeologische Bedingungen') und die Planzeichnung über-
nommen. 
Die gegebenen Hinweise zur wasserrechtlichen Genehmigung wird die Stadt Bitterfeld-
Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
Dem Einwand gegen die Errichtung von Parkplätzen wasserseitig des Uferweges wird 
entsprochen. Die Planunterlagen wurden entsprechend abgeändert. 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
Siehe hierzu auch die Stellungnahme des AZV ((Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 1). 
 
Die Stellungnahme zu 3. Altlasten/Bodenschutz wurden mit der zuständigen Behörde des 
LK ABI erläutert. Daraufhin wurde ein neues Umwelttechnisches Gutachten (Boden-
untersuchungen nach BBodSchV) erstellt. Die erneut abgegebene Stellungnahme in 
Bezug auf Altlasten/Bodenschutz, die daraus folgenden Auflagen sowie die Umsetzung 
dieser Auflagen sind den Seiten 7 - 9 dieses Abwägungsbogens zu entnehmen. 
Das Umwelttechnische Gutachten lag während der Sitzungen zur Beschlussfassung 
gemeinsam mit dem B-Plan Entwurf zur Einsicht aus. 
 
Die Stellungnahme zu 4. Brand- und Katastrophenschutz wird wie folgt berücksichtigt 
(Textliche Festsetzungen Abschnitt '2. Maß der baulichen Nutzung', Absatz 'Löschwasser-
bereitstellung'; Begründung Abschnitt '4.7 Ver- und Entsorgung'; Planzeichnung): 
- der erforderliche Löschwasserbedarf für die einzelnen Baugebiete wird auf 96m³/h 
  über eine Dauer von 2 Stunden festgelegt 
- Entnahmestellen können in Form von Unter- bzw. Überflurhydranten am ausgebauten 
  TW-Leitungsnetz und Löschwasserteichen errichtet werden 
- im SO 10 wird eine Feuerwehrstell- und -wendefläche angeordnet (die Entnahme von 
  Löschwasser aus dem Großen Goitzschesee ist bei Bedarf ausnahmsweise zulässig) 
- der Löschwasserteich im SO 09 erhält von der Planstraße 2 eine Feuerwehrzufahrt, er ist 
  bei Bedarf nach technischen Erfordernissen für Löschwasserteiche herzurichten 
 
Die Stellungnahme zu 5. Naturschutz/Landschaftspflege wird zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
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 (Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 

Gegen den Beschlusses des Stadtrates zum Vorentwurf steht die Forderung des LK nach 
einer Pflanzliste. Diese Problematik wurde mit der unteren Naturschutzbehörde des LK 
ABI besprochen. Eine Pflanzliste wurde abgestimmt und in die Textlichen Festsetzungen 
im Abschnitt '5. Grünordnerische Festsetzungen' auf Seite 9 eingefügt. 
In der Begründung im Abschnitt '4.3 Unterteilung der Sondergebiete und sonstiger Be-
reiche', Absatz 'Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Zeltplatz" ' wurde der letzte Satz 
wie vorgeschlagen eingefügt. Im Absatz 'SO 09 Sondergebiet für Campingplatz' wurde 
der Satz: "Die angrenzenden Waldflächen werden durch den Campingplatz nicht berührt." 
ergänzt. 
 

Die Stellungnahme zu 6. Straßenverkehrsrecht wird zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
Der gewählte verkehrsberuhigte Bereich für die Planstraßen 2-4 (im Entwurf noch Plan-
straßen 2-5) begründet sich durch die Charakterisierung des Sondergebietes für Sport, 
Freizeit, Erholung und Tourismus. Es sollen sich verschiedene Vereine und Sportgemein-
schaften für Wassersport sowie ein Campingplatz ansiedeln. Damit ist die überwiegende 
Aufenthalts- und Erschließungsfunktion gegeben. 
In der Begründung zum Bebauungsplan (Seite 16, Abschnitt '4.6 Verkehrstechnische Er-
schließung') wurden die planerischen Hinweise wie folgt berücksichtigt und eingearbeitet: 
- der verkehrsberuhigte Bereich gilt für die Planstraßen 2-4 
- der Einbahnstraßenring für die Planstraße 2 wurde aus den Planunterlagen entfernt 
- die Beschilderung reduziert sich damit auf zwei Verkehrszeichen mit jeweils Beginn 
  und Ende des verkehrsberuhigten Bereiches 
- die Gestaltung der Erschließungsstraßen (Straßenbreiten, Parkflächen, Ausweichstellen 
  usw.) ist bei der Planung zu beachten (die Gestaltung ist nicht Gegenstand des B-Planes) 
 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der entsprechenden 
Stellungnahme zum Vorentwurf berücksichtige und behandelt (Seiten 10-15). 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
Die Hinweise zu den Sondergebieten SO 01 bis SO 05 und SO 09 wurden beachtet und in 
die Planunterlagen wie folgt eingearbeitet: 
- Textliche Festsetzungen  (Abschnitt '1. Art der baulichen Nutzung') 

"Vor einer sensiblen Nutzung der Flächen der Sondergebiete SO 01 bis SO 05 (z.B. 
Erholungseinrichtungen) und nach Abrissarbeiten sind hier Bodenuntersuchungen 
entsprechend der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. 
Juli 1999 in Absprache mit der unteren Bodenschutzbehörde durchzuführen. Erst nach 
Auswertung der Untersuchungsergebnisse kann über die weitere Nutzung der benannten 
Flächen entschieden werden. Bis zu einer Sicherung/Sanierung dieser Bereiche ist zum 
Schutz vor Zutritt von Unbefugten (vor allem vor Kindern) eine Zugangssicherung zu 
errichten. 
Für einen Teilbereich des Sondergebietes SO 09 gelten die gleichen Aussagen. Es 
betriff hier nur das alte Öllager." 

- Begründung  (Abschnitt '3.4 Altlasten') 
"Zum aktuellen Stand der Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchG fand eine 
Abstimmung mit der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde im Landkreis Anhalt 
Bitterfeld statt. Auf Verlangen wurde für die Bereiche, die eine sensible Nutzung 
erfahren sollen, erneute Bodenuntersuchungen durchgeführt. 
Nach Auswertung der neuen Untersuchungsergebnisse und unter Berücksichtigung 
vorangegangener Untersuchungen wurden in den Sondergebieten SO 01 – SO 05  und 
einem Teilbereich vom SO 09 (Öllager) verschiedene Belastungen des Bodens 
gemessen. Vor einer sensiblen Nutzung dieser Bereiche ist der Boden erneut zu 
beproben und gegebenenfalls auszutauschen. Bei Erdarbeiten ist zu beachten, dass bei 
organoleptischen (optische und geruchliche) Auffälligkeiten des Bodens die untere 
Bodenschutzbehörde zu informieren  ist.  Das  Haufwerk  des  abgetragenen  Bodens  ist 
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 (Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 

entsprechend der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Reststoffen/Abfällen", Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 
in der Fassung vom 05.11.2004 i.V. mit Teil I in der Fassung vom 06.11.2003 zu 
beproben, um dann über Verbleib/Entsorgung des Materials entscheiden zu können." 

- Begründung  (Abschnitt '4.1 Art der baulichen Nutzung') 
"Aufgrund der Ergebnisse eines erneut beauftragten Umwerttechnischen Gutachtens 
sind für die Sondergebiete SO 01 bis SO 05 und einem Teil des SO 09 (Öllager) vor 
einer sensiblen Nutzung weitere Bodenuntersuchungen erforderlich. Bis zu einer 
Sicherung/Sanierung sind die entsprechenden Bereiche vor Zutritt von Unbefugten (vor 
allem vor Kindern) z.B. durch Einzäunung zu schützen. 
Nach Durchführung der beschriebenen Maßnahmen sind die Sondergebiete 
entsprechend der Vorgaben des Bebauungsplanes nutzbar." 

- Umweltbericht  (Abschnitt '2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes') 
"... Vor längerer Zeit durchgeführte und aktuelle Bodengutachten zeigen eine 
stellenweise Belastung des Boden mit Schadstoffen durch die bisherige Nutzung." 

 

Die weiteren Hinweise zu den Sondergebieten SO 06 bis SO 08 und SO 10 werden durch 
die Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen und an den Erschließungsträger 
weitergeleitet. 
 

Die in der Zusammenfassung (Fazit) aufgeführten Anmerkungen wurden wie in den 
vorab beschriebenen Ausführungen in die Planunterlagen eingearbeitet. Die gegebenen 
Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 
Die Stellungnahme zu 1. Immissionsschutz wird zur Kenntnis genommen. 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise zum Immissionsschutz wurden, so wie in der Stellungnahme 
aufgeführt, in die Textlichen Festsetzungen (Seite 6, Abschnitt '2. Maß der baulichen 
Nutzung') eingearbeitet. 
 
Die Stellungnahme zu 2. Wasserrecht wurde berücksichtigt und in die Planunterlagen 
eingearbeitet 
Die gegebenen Hinweise zur wasserrechtlichen Genehmigung wird die Stadt Bitterfeld-
Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
Dem Einwand gegen die Errichtung von Parkplätzen wasserseitig des Uferweges wird 
nicht entsprochen, da die Parkplätze zur Realisierung der geplanten Vorhaben an dieser 
Stelle notwendig und auch vom Ufer weit genug entfernt sind. 
Die gegebenen Hinweise zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
Siehe hierzu auch die Stellungnahme des AZV ((Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 1). 
 

Die Stellungnahme zu 3. Altlasten/Bodenschutz wurde zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise zu Altlastenverdachtsflächen wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen 
an den Erschließungsträger weiterleiten. 
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 (Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise zu Altlastenuntersuchungen wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an 
den Erschließungsträger weiterleiten. 
Die aktuelle Bewertung des Kontaminationszustandes des Bodens ist bei einer Nutzungs-
änderung am jeweiligen Bauvorhaben durchzuführen. Es sind objektbezogene Baugrund-
gutachten zu erstellen, Grundwasseruntersuchungen vorzunehmen sowie Abbruch- und 
Aushubmaterial zu beproben. Diese Aussagen sind bereits in der Begründung (Seite 6, 
Abschnitt '3.4 Altlasten') zu Vorentwurf enthalten. 
 
Die Stellungnahme zu 4. Brand- und Katastrophenschutz wurde zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise zur Löschwasserbereitstellung wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen 
an den Erschließungsträger weiterleiten. 
Der Löschwasserteich ist nur im Bedarfsfall, dass nicht genügend Löschwasser über das 
örtliche Trinkwassernetz zur Verfügung gestellt werden kann, zu reaktivieren. 
Am Ende der Planstraße 6 ist das SO 10. Hier ist genug Platz, um eine Wende-
möglichkeit zu errichten. Dies ist bei der Genehmigungsplanung zu berücksichtigen. 
 
Die Stellungnahme zu 5. Bauordnungsrecht wurde zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
Der Bedarf an Verkehrsfläche soll so gering wie möglich gehalten werden. Die innere 
Erschließung der Sondergebiete erfolgt dann nach Art und Anzahl der Ansiedler. 
Die Festsetzungen zur Gestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen werden aus den 
Textlichen Festsetzungen in die Begründung als Vorschläge übernommen. In den 
Textlichen Festsetzungen und der Planzeichnung wird nur noch die jeweilige 
Zweckbestimmung der Verkehrsflächen vorgeschrieben. 
Die max. Höhe von Grundstückseinfriedungen wird generell auf 2,00m festgelegt, da 
keine erhöhten Sicherheitsanforderungen zu erwarten sind. 
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 (Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Zu den Grundwasserverhältnissen werden Gespräche mit der zuständigen Behörde des 
LK ABI geführt und ggf. Grundwasseruntersuchungen beauftragt. 
Die Höhe baulicher Anlagen bezieht sich laut Begründung (Abschnitt '4.2 Maß der 
baulichen Nutzung') auf die vorhandene Oberkante vom Gelände. 
Die Textlichen Festsetzungen zum maritimen Gebäude (Abschnitt '2. Maß der baulichen 
Nutzung') wurden so konkretisiert, dass nur noch ein maritimes Gebäude ausnahmsweise 
zulässig ist. 
 
Die Stellungnahme zu 5. Gesundheitswesen wurde zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise zur Trinkwasserversorgung, zur Abwasserentsorgung, zum 
Verkehrslärmschutz, zu den sanitären Anlagen und zum Campingplatz wird die Stadt 
Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
 
Die Stellungnahme zu 6. Naturschutz/Landschaftspflege wurde zur Kenntnis genommen. 
Die an den Campingplatz angrenzenden Waldflächen gehören nicht mehr zum Camping-
platz und können somit vollständig dem Erhaltungsgebot für Wald zugeordnet werden. 
Die Grenze zwischen Campingplatz und Waldfläche wird genau festgelegt. 
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 (Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Da keine Waldumwandlung mehr stattfindet, sind auch diesbezüglich keine Ausgleichs- 
und Kompensationsflächen notwendig. 
Die gegebenen Hinweise zur Nutzung des Goitzscheufers wird die Stadt Bitterfeld-
Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. Änderungen an den Planunterlagen 
ergeben sich diesbezüglich nicht. 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme zu 7. 
Raumordnung, Wirtschaftsentwicklung und Tourismus ohne Änderungen/Ergänzungen 
an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der Begründung und dem 
Umweltbericht. Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den 
Erschließungsträger weiterleiten. 
 
Die Stellungnahme zu 8. Straßenverkehrswesen wurde zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
Die Planstraße 1 ist Bestandteil einer bestehenden 30-er Zone, was auch so bleiben soll. 
Die weiteren Planstraßen werden Teil eines verkehrsberuhigten Bereiches. Dies wird in 
den Textlichen Festsetzungen (Seite 8, Bauordnungsrechtlich-gestalterische Fest-
setzungen, Abschnitt '1. Erschließungsstraßen, Grundstückszufahrten, Stellplätze und 
Lagerflächen') und der Planzeichnung verankert. Die Gestaltung der Straßen ist nicht 
Gegenstand des B-Planes. 
Die angrenzenden Straßen sind zur Zeit noch nicht für den zu erwartenden Verkehr aus-
gelegt. Es gibt aber verschiedene, viel versprechende Konzepte, die bei Umsetzung diese 
Problematik lösen werden. 
 
Die Stellungnahme zu 9. Planungsrecht wurde zur Kenntnis genommen. 
Siehe hierzu Seite 15 dieses Abwägungsbogens. 
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 (Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zum Punkt  '9. Planungsrecht' 
Die Beschriftung des angrenzende B-Plan 22/95a wird hinzugefügt. 
Eine eindeutige Vermassung der Bau- und Verkehrsflächen wird nachgetragen. 
Die Zulässigkeit der überdachten Sitzgruppen mit Tisch innerhalb oder außerhalb der 
Baugrenzen wird jeweils für die einzelnen Sondergebiete festgelegt. 
Das Überschreiten der Baugrenze um bis zu 1,0m ist nur für Erker und Balkone zulässig. 
Die Anzahl der zulässigen Wohnungen wird auf max. zwei je gewerblicher Einheit be-
grenzt, um die Entstehung eines Wohngebietes nicht zu ermöglichen. 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme zu 
Abfallrecht ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen 
Festsetzungen, der Begründung und dem Umweltbericht. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zur Aktualisierung der Bestandsunterlagen und zum beigefügten 
Kartenmaterial wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zum Besitzübergang und der Grundbuchumschreibung wird die 
Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
Die gegebenen Hinweise zum Besitzübergang, zur Sanierung, zu Grundwasser- und 
Bodenverhältnissen wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
Die in den Planungsunterlagen noch nicht vorhandenen Angaben über aktuelle 
Grundwasserstände sowie im Plangebiet vorhandene Grundwassermessstellen, Brunnen-
standorte und Höhenfestpunkte werden in der Begründung zum Bebauungsplan (Seite 5, 
Abschnitt '3.1 Geländebeschaffenheit, geologische und hydrogeologische Bedingungen') 
ergänzt: 

"... Diese sind zu erhalten und vor Beschädigung zu schützen. Ein ungehinderter 
Zugang zwecks Kontroll- und Wartungsmaßnahmen ist zu gewährleisten." 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise zum vorhandenen Standsicherheitsnachweis, zu Grundwasser- 
und Bodenverhältnissen, zu im Plangebiet vorhandenen Grundwassermessstellen, 
Brunnenstandorte, Höhenfestpunkte sowie bergmännischen Grubenbaue wird die Stadt 
Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
In der Begründung zum Bebauungsplan (Seite 5, Abschnitt '3.1 Geländebeschaffenheit, 
geologische und hydrogeologische Bedingungen') wurden bereits Aussagen zur 
Einschätzung von Grundwasser- und Bodenverhältnissen gemacht: 

"Genauere Aussagen zum Baugrund können erst nach Erarbeitung objektbezogener 
Baugrundgutachten und Grundwasseruntersuchungen gemacht werden." 

  

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zur Erschließungsplanung und zur Bereitstellung von Trink-
wasser zu Löschwasserzwecken wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungs-
träger weiterleiten. Die Löschwasserbereitstellung erfolgt über den vorhandenen 
Hydranten in der Niemegker Straße. Reicht die zur Verfügung stehende Menge nicht aus, 
erfolgt die Löschwasserversorgung über die Entnahmestelle an Großen Goitzschesee. 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung oder den Textlichen Festsetzungen. 
Die Anmerkungen zur Trinkwasserversorgung werden so in die Begründung (Seite 15, 
Abschnitt '4.7 Ver- und Entsorgung') aufgenommen. 
Die gegebenen Hinweise zur äußeren und inneren Erschließung, zu Erschließungsver-
trägen, zu Leitungsrechten sowie zur Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschwasser-
zwecken wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
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(Fortsetzung) Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise zur gastechnischen Erschließung wird die Stadt Bitterfeld-
Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Der Sachverhalt wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
 

39                                                                   Seite    1/1 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Den Hinweis zum Teilentwicklungsplan für den Planungsraum Goitzsche (TEP 
Goitzsche) wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger weiterleiten. Der 
TEP Goitzsche hatte zum Zeitpunkt der Planerstellung Gültigkeit, das außer Kraft treten 
ist nicht planentscheidend. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Der Sachverhalt wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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- keine Stellungnahme abgegeben 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
 

40                                                                   Seite    1/1 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen ist Träger der Planung und hat daher keine Stellungnahme 
abgegeben. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Stellungnahme nicht erforderlich, da die Stadt Bitterfeld-Wolfen Träger der Planung ist. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt daher die Kenntnisnahme der Stellungnahme 
ohne Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Stellungnahmen die bis zum 16.04.2010 nicht eingegangen sind, können bei der 
Abwägung unberücksichtigt bleiben. 
Zum Entwurf Januar 2010 wurde keine erneute Stellungnahme abgegeben. Somit behält 
die Stellungnahme vom 05.08.2008 aus der frühzeitigen Beteiligung ihre Gültigkeit. 
Aus dieser Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. Es sind auch 
keine Bedenken oder Einwände zu erwarten. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB                                                  
(Bürgerbeteiligung) 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                  
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB                                                                   x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Kenntnisnahme der Stellungnahme ohne 
Änderungen/Ergänzungen an der Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen, der 
Begründung und dem Umweltbericht. 
Die gegebenen Hinweise wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen an den Erschließungsträger 
weiterleiten. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB  (Bürgerbeteiligung)               x 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB  (öffentliche Auslegung)         x 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB  (Trägerbeteiligung)                                  
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 

Die gegebenen Anregungen und Einwände wurden zur Kenntnis genommen und wie folgt 
in den Planunterlagen berücksichtigt: 
zu 1.:  - der Maßstab 1:1500 wurde nur für die Auslegung gewählt 
           - der endgültige Bebauungsplan erhält den Maßstab 1:1000 
zu 2.:  - eine Änderung der Flächenzuordnung wird es in diesem Bereich nicht geben 
           - das SO 10 wurde an die angrenzenden Gebiete des B-Plans 22/95a angepasst und 
             so mit Investoren abgestimmt - dort wird ausreichende Fläche zur Aufrüstung von 
             Booten zur Verfügung gestellt 
zu 3.:  - untergeordnete Nebenanlagen bis zu einer Gesamtfläche von 100m² sind laut 
             Textlichen Festsetzungen (Abschnitte '1. Art der baulichen Nutzung' und '2. Maß 
             der baulichen Nutzung') zulässig 
           - die Zulässigkeit von einzelnen, überdachten Sitzgruppen mit Tisch wurde in den 
             Textlichen Festsetzungen (Abschnitte '1. Art der baulichen Nutzung' und '2. Maß 
             der baulichen Nutzung') und der Begründung wie folgt geändert: 
             * in SO 09 ausnahmsweise auch außerhalb der Baugrenze zulässig 
             * in SO 10 ausnahmsweise zulässig (insgesamt überdachte Fläche max. 20m²) 
             * in Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Zeltplatz" ausnahmsweise zulässig 
                (insgesamt überdachte Fläche max. 50m²) 
 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan  "Wassersportzentrum"  der IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

 

 

Auftraggeber: 
 

Stadt: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Bitterfeld 
 

Bitterfeld-Wolfen  
 

46                                                                   Seite    1/2 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB  (Bürgerbeteiligung)               x 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB  (öffentliche Auslegung)         x 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB  (Trägerbeteiligung)                                  
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 

-  die Hinweise, Anmerkungen und Gedanken wurden zur Kenntnis genommen, geprüft 
   und mit Eigentümer, Investoren und Betreibern abgestimmt 
 
Zu den Hinweisen der Textliche Festsetzungen (Abschnitte '1. Art der baulichen Nutzung' 
und '2. Maß der baulichen Nutzung'): 
SO 01 und SO 02:  - die Vorbehaltsfläche für Gleisanlagen wurde aus den 
                                 gesamten Planunterlagen entfernt 
SO 05:  - es sind nun Stellplätze ohne Einschränkung allgemein zulässig 
SO 06:  - die Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten bleibt unverändert, da auch in 
               den Sondergebieten SO 01 bis SO 05 Wohneinheiten zulässig sind und das 
               Gebiet nicht zu einem Allgemeinen Wohngebiet werden soll 
SO 10:  - die Standorte für die Steg-/Slipanlage und die Schwimmende Häuser wurden im 
                Vorfeld mit dem AG und Betreibern besprochen, untersucht und abgestimmt 
             - die Anzahl der Campingstellplätze wird nicht mehr begrenzt, sie richtet sich  
               vielmehr nach der aktuellen Campingplatzverordnung (nach Flächenbedarf bzw. 
               nach den bereitgestellten sanitären Anlagen) 
             - für die einzelnen, überdachten Sitzgruppen mit Tisch gilt nur noch eine Begren- 
               zung der insgesamt überdachten Fläche (im SO 10 max. 20m²  bzw. in Grün- 
               flächen mit der Zweckbestimmung "Zeltplatz" max. 50m²) 
Pkt.2 SO 10:  - die Fläche wurde an den Bedarf angepasst (15m x 40m; max. 600m²) 
 
Zu den Hinweisen der Begründung: 
Pkt.2.3:  - die Regattastrecke ist nicht Gegenstand der Planung 
              - keine Bedenken oder Einwände 
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Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 

Pkt. 4.1:  - der Standort für die Schwimmende Häuser wurde im Vorfeld mit dem AG 
                  und Betreibern besprochen, untersucht und abgestimmt 
 
Pkt. 4.3 
 - SO 01 und SO 02:  - die Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten bleibt unver- 
                                     ändert,da auch in den Sondergebieten SO 01 bis SO 05 Wohnein- 
                                     heiten zulässig sind und das Gebiet nicht zu einem Allgemeinen 
                                     Wohngebiet werden soll 
 - SO 05:  - in Zusammenhang mit B-Plan 22/95a ist die Errichtung eines Restaurants 
                   mit Seeblick problemlos möglich 
                - es sind nun Stellplätze ohne Einschränkung allgemein zulässig 
 - SO 10:  - der Hinweis findet keine Berücksichtigung 
                - es handelt sich hierbei um zum Teil ökologisch wertvolle Waldgebiete, deren 
                  Umnutzung eine Waldumwandlung zur Folge hätte und gleichzeitig die Schaf- 
                  fung von Ausgleichsflächen bedeutet 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt, unter Berücksichtigung der vorangegangenen 
Erläuterungen, die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB  (Bürgerbeteiligung)               x 
 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB  (öffentliche Auslegung)        x 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 1  BauGB  (Trägerbeteiligung)                                  
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Die öffentliche Erschließung (Planstraße 4) erfolgt weiterhin bis an das Sondergebiet SO 
10 heran. Im SO 10 ist (nach Forderung des Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Brand- und 
Katastrophenschutz) eine Feuerwehrwende- und -stellfläche angeordnet worden, welche 
auch als Zufahrt zu den verschiedenen Bereichen im SO 10 genutzt werden kann. 
Die Parkplatzfläche im Böschungsbereich des Großen Goitzschesees wurde auf Grund der 
Stellungnahme der Untere Wasserbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hier entfernt. 
 
Seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt, unter Berücksichtigung der vorangegangenen 
Erläuterungen, die Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
 

 

Beschlussfassung: 
 

Die Stellungnahme wird, wie in 'Erläuterung zur Beschlussfassung' beschrieben, beachtet. 
 
 

Stimmverhältnis:              ja                        nein                       Enthaltung             
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